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Kirchliche Lebensordnungen

Vom 25. Oktober 2001 (GVBl. 2002 S. 16)

Die Landessynode hat gemäß § 131 Nr. 4 der Grundordnung das folgende kirchliche Gesetz be​schlossen:

§ 1

Für den Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden werden die angeschlossenen Lebens​ordnungen

1.
Taufe,

2.
Ehe und kirchliche Trauung,

3.
Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung

eingeführt.

§ 2

(1) Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die kirchlichen Lebensordnungen

1.
„Die Heilige Taufe“ vom 29. April 1955 (GVBl. S. 22, zuletzt geändert am 11. November 1983, GVBl. 1984 S. 16), einschließlich der „Taufordnung für die Hand des Pfarrers“ und der Ver​ordnung zur Durchführung der kirchlichen Lebens​ordnung „Die Heilige Taufe“ vom 3. Oktober 1978 (GVBl. S. 205),

2.
„Ehe und Trauung“ vom 30. April 1971 (GVBl. S. 135) und

3.
„Die kirchliche Bestattung“ vom 29. Oktober 1971 (GVBl. S. 160)

außer Kraft.

____________________


Lebensordnung Taufe

Vom 25.Oktober 2001

I.
Wahrnehmung der Situation

1
Von ihren Anfängen an hat die Kirche Menschen getauft. Die Taufe begründet die Mit​gliedschaft in der Kirche. Sie soll im Glauben der Getauften ihre Fortsetzung und Entsprechung finden. Ge​genwärtig werden in den Gemeinden alte Formen der Tauf​praxis belebt, und die Gestaltung der Tauf​gottesdienste erfährt besondere Aufmerk​samkeit.

2
Im Osten Deutschlands ist die Mehrzahl der Bevölkerung nicht getauft. Auch im Wes​ten steigt der Anteil der Nichtgetauften. Missionarische Verkündigung als Einla​dung zur Taufe ist daher zu einer vordringlichen Aufgabe der Kirche geworden. Mancherorts hat die Taufe von Kindern an Selbst​verständlich​keit verloren. Die Taufe von Jugendlichen und Erwachsenen kommt häufiger vor. Dennoch werden die mei​sten als Säuglinge und Klein​kinder getauft.

3
Die Motive, die Eltern veranlassen, ihre Kinder taufen zu lassen, sind unterschiedlich. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder unter Gottes Schutz und Segen leben und in die Tra​dition hineinwach​sen, in der sie selber stehen. Auch wo es Eltern schwer fällt, den Wunsch zu verdeutlichen, ihr Kind taufen zu las​sen, steht doch häufig Ehrfurcht vor dem Unbegreiflichen im Leben dahinter. Die Kirche ist aus gutem Grund zurückhal​tend, die Ehrlichkeit der Bitte um die Taufe, wie immer sie vorgetragen wird, zu bezweifeln.

4
Werden Kinder zur Taufe gebracht, wissen sich Eltern, Patinnen, Paten und die Ge​meinde dazu verpflichtet, dass die heranwachsenden Kinder von Jesus Christus hören, an das Ge​bet heran​geführt werden, das Zeugnis der Bibel kennen lernen und immer wieder zum Glauben eingeladen werden. In der Gemeinde geschieht das vor allem in der Arbeit mit Kindern und in der Konfirman​denarbeit. In manchen Fällen haben El​tern Schwierigkei​ten, Patinnen oder Paten zu finden, die der Kirche angehören. Auf Wunsch der Eltern hilft die Ge​meinde, geeignete Pa​tinnen und Paten zu finden. Wenn Kinder im Schulalter, Jugendliche oder Erwachsene sich taufen lassen, wird nicht nach einem bereits bewährten und entschiedenen Glauben gefragt, sondern da​nach, ob nach dem Maß des jeweiligen Verständnisses der aufrichtige Wunsch besteht, Gottes Ver​heißung in der Taufe zu emp​fangen.
5
Wenn Eltern die Taufe ihrer Kinder aufschieben, weil sie darauf hinwirken möchten, dass sie sich nach eigener Entscheidung taufen lassen, so besteht das Angebot einer besonderen Fürbitte, Dank​sagung oder Segnung.
6
Wer auf Grund der Entscheidung seiner Eltern getauft wurde, steht vor der Auf​gabe, ein persönliches Verhältnis zum christlichen Glauben zu finden. Manchen gelingt das nicht, und sie treten später aus der Kirche aus. In diesem Fall entfallen zwar alle Rechte und Pflichten der Zuge​hö​rigkeit, aber die Möglichkeit der Rückkehr zur Kir​che steht jederzeit of​fen. Die Taufe bleibt gültig und wird nicht wiederholt. Andere bleiben in der Kirche, können aber keinen inneren Zugang zu ihrer Verkündigung finden. Trotz​dem möch​ten sie nicht aufgeben, was ihnen als Kind mitge​geben wurde. Ein Beweg​grund ist bei vielen der Respekt vor dem, was menschliche Vorstellun​gen übersteigt. Menschen, die bewusst mit der Kirche leben, sehen in der Taufe Gottes Geschenk, das ihnen die Möglichkeit gibt, mit Schritten des Glaubens zu antworten. Für sie ist die in der Taufe begründete Zugehörig​keit zur Kirche Freude und Ver​pflich​tung.

II.
Biblisch-theologische Orientierung
7
Die christliche Gemeinde tauft, weil Jesus Christus gesagt und geboten hat: »Mir ist gege​ben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende« (Mt 28,18–20). Diese Worte sind auch unter der Bezeichnung „Missionsbefehl“ bekannt. Sie ver​pflichten die christliche Gemeinde dazu, alle Menschen einzuladen, Jüngerinnen und Jünger Jesu zu werden und sich taufen zu lassen. Die Herr​schaft Jesu Christi über alle Welt und die Verhei​ßung seiner Gegenwart sind für die Taufe grundlegend und zugleich maßgebend für ihre Bedeu​tung und Ordnung. Die Taufe ist das allen christlichen Kirchen gemein​same Sakrament und ein sichtbares Zeichen ih​rer Ein​heit.

8
Die Taufe wird vollzogen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Taufe wird der Kopf des Täuflings dreimal mit Wasser begossen. Der Ge​brauch des Wassers bringt zeichenhaft zum Ausdruck, worin die Bedeutung der Taufe besteht: »Tau​fen« kommt von Untertauchen, dem ein Wiederauftauchen folgt. Die Taufe stellt das Mitsterben mit Chris​tus dar, der für unsere Gottesferne den Tod erlitt, und die Auf​erste​hung zu neuem Leben in der Ver​bindung mit Christus (Röm 6,2–4). Durch Leiden und Sterben Jesu Christi hat Gott die Welt mit sich ver​söhnt (2 Kor 5,19). Die Auf​erstehung Jesu Christi ist der Beginn einer neuen Schöp​fung in der Gemeinschaft mit Gott (Joh 3,16). Der Getaufte gehört zu Jesus Christus und wird Glied am Leib Christi (1 Kor 12,12 f). Die Taufe ist Neugeburt im Heiligen Geist (Tit 3,5) durch das Wort, dem der Glaube antwortet. Sie bewirkt Vergebung der Sünden und ist der Beginn des neuen Le​bens des einzelnen Christen. Die Wiederholung der Taufe ist ausgeschlossen.

9
Im Sakrament tritt das wirksame göttliche Wort zu einer anschaulichen Handlung hinzu. So erklärt Martin Luther im Kleinen Katechismus im Blick auf die Taufe: „Wasser tut’s freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet; denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe. Das Sak​rament der Taufe ist Darstellung und Gabe dessen, was im Evangelium zugesagt wird.

10
In der Taufe werden Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter der Gnade Gottes teil​haftig. Die Taufe von Kindern und Erwachsenen gründet gleichermaßen im ret​tenden Handeln Gottes. Die Taufe eines Kindes bringt auf unüberbietbare Weise die Bedin​gungslosigkeit der göttlichen Heilszusage zum Ausdruck. Demgegenüber macht die Taufe eines Erwachsenen den verpflich​tenden Charakter der Taufe stärker be​wusst.

11
In vielen Gemeinden wird die Taufe durch Zeichenhandlungen begleitet, die den Sinn der Taufe verdeutlichen (z. B. Segnung mit Handauflegung, Kreuzeszeichen, An​zün​den einer Taufkerze). Dabei ist darauf zu achten, dass der zentrale Akt der Was​sertaufe nicht durch Zeichenhandlungen verdunkelt wird.

12
Für die Taufe von Kindern gilt: Eltern, Patinnen, Paten und die Gemeinde tragen gemein​sam Ver​antwortung, dass den heranwachsenden Menschen ein Leben im Glau​ben ermög​licht wird. Die Eltern bekennen mit den Patinnen und Paten stellvertre​tend den Glauben und versprechen, zu​sammen mit der christlichen Gemeinde dafür zu sorgen, dass das Kind im christlichen Glauben erzogen wird. Eine besondere Be​deu​tung kommt dabei den Patinnen und Paten zu. Einerseits sind sie Zeuginnen und Zeugen der Taufe. Andererseits ist es ihre Auf​gabe, zu​sammen mit den Eltern dafür zu sorgen, dass das getaufte Kind sich der Bedeu​tung der Taufe bewusst wird. Das geschieht, in​dem sie für das Kind und mit ihm beten, es auf seine Taufe hin ansprechen und ihm zu einem al​tersgemäßen Zugang zur Gemeinde verhelfen. Durch die Überreichung von Paten​briefen und Schriftenmaterial kann die Ge​meinde sie in ihrem Auftrag un​terstützen. Darüber hinaus können die Patinnen und Paten den Täufling in seinem Leben bera​tend und helfend be​gleiten. Finden Eltern keine Patin​nen oder Paten, die der Kirche angehören, dann trägt die Ge​meinde eine be​sondere Ver​antwortung, Ge​meindeglieder für die Übernahme des Patenamtes zu gewinnen. Die Patin​nen und Paten erklären sich bereit, ihr Amt als kirchlichen Auftrag zu über​nehmen.

13
Der Taufvorbereitung und Tauferinnerung wird in einer Vielfalt von gemeindlichen Ange​boten Raum gewährt. Der Taufverantwortung der Eltern, Patinnen, Paten und der im Er​wachsenenalter Getauften dienen Angebote von Gottesdiensten mit dem Akzent des Taufgedächtnisses, wie Os​ternachts‑ oder Familien​gottesdienste, Gottes​dienste am Sonn​tag nach Ostern, am 6. Sonntag nach Trinitatis und zu Epi​phanias. Auch Veranstaltungen kirchlicher Erwachsenen- und Familien​bildung (Ge​sprächs​abende, Freizeiten, Seminare) dienen der Taufverantwortung. 

14
Die Taufe erfolgt in der Regel im Gottesdienst der versammelten Gemeinde. Sie er​öffnet grundsätzlich den Zugang zum Tisch des Herrn. Sie begründet die Mitglied​schaft in einer be​stimmten Kirche.

15
In Notfällen kann jede bzw. jeder Getaufte die Taufe vollziehen. Eine Ordnung dafür findet sich im Evangelischen Gesangbuch.

16
Wo die Ordnung der Kirche es zulässt, kann die Gemeinde auf Wunsch der Eltern eine eigene Fürbitte, Danksagung und Segnung für noch nicht getaufte Kinder im Gottes​dienst anbieten. Da​mit bezeugen die Eltern ihren Dank an Gott sowie den Wil​len, das Kind zur Taufe zu führen. Ge​meinsam mit der Gemeinde bitten sie um Got​tes Segen für das Kind und seinen Weg zum Christsein. Fürbitte, Danksagung und Segnung unter​schei​den sich nach Form und Inhalt eindeu​tig von der Taufe. Die Ge​meinde weiß sich für diese noch nicht getauften Kinder ebenso verant​wortlich wie für die getauften Kinder. Wenn Eltern einen Taufaufschub wünschen, um ihren Kin​dern eine eigene Ent​scheidung über die Taufe zu ermöglichen, lädt die Ge​meinde diese Kinder zu Got​tesdienst und kirchlichem Unterricht ein und hilft den Eltern, die Kinder auf die Taufe vorzu​bereiten.

III.
Richtlinien und Regelungen

Artikel 1

Präambel

Das Sakrament der heiligen Taufe ist die grundlegende kirchliche Handlung, durch die die Ge​tauften zu Gliedern am Leibe Christi berufen werden und ihre Mitglied​schaft in der Kirche begrün​det wird. Die Gemeinde lässt sich im Gottesdienst an die Gabe und Ver​pflichtung der Taufe erin​nern und dankt für die Freundlichkeit Gottes, die im Glauben ihre Antwort findet.

Artikel 2

Taufvorbereitung

(1) Der Taufe geht eine Taufvorbereitung voraus. Sie richtet sich nach dem Lebensal​ter des Täuf​lings.

(2) Wird für Kinder die Taufe begehrt, führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Eltern – wenn mög​lich auch mit den Patinnen und Paten – ein Gespräch über Ver​hei​ßung und Verpflichtung der Taufe. Heranwachsende Kinder sind ihrem Lebensalter entsprechend in die Taufvorbereitung einzubeziehen.

(3) Für ungetaufte Jugendliche im Konfirmandenalter ist der Konfirmandenunterricht die zur Taufe hinführende Taufunterweisung. Ihre Taufe kann während der Unter​richtszeit oder im Konfirmati​onsgottesdienst erfolgen.

(4) Der Taufe Erwachsener geht eine Taufunterweisung voraus, wobei auch die per​sön​lichen Beweg​gründe des Taufwunsches zur Sprache kommen. Die Taufunterwei​sung darf nicht durch überfor​dernde Ansprüche davon abschrecken, Gottes Zusage für sich in An​spruch zu nehmen.

Artikel 3

Tauffeier, Abkündigung und Fürbitte

(1) Die Taufe wird im Gottesdienst nach der Ordnung der geltenden Agende vollzo​gen.

(2) Taufen außerhalb des Gemeindegottesdienstes, Haustaufen oder Taufen in Kran​ken​häusern finden nur in begründeten Ausnahmefällen statt.

(3) Taufen in Notfällen können alle Getauften vollziehen. Sie sind unverzüglich der zu​ständigen  Pfarrgemeinde zur Bestätigung mitzuteilen.

(4) Die außerhalb des Gemeindegottesdienstes vollzogene Taufe wird im Sonntags​got​tes​dienst bekannt gegeben.

(5) Die Gemeinde hält für den Täufling, seine Eltern, Pa​tin​nen und Paten Fürbitte.

Artikel 4

Verantwortung der Eltern bei der Taufe von Kindern

(1) Die Eltern bekennen bei der Taufe ihres Kindes gemeinsam mit den Patinnen und Paten stell​vertretend den Glauben und verpflichten sich, für die Erziehung des Kindes im christlichen Glau​ben zu sorgen.

(2) Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass das Kind sich der Bedeutung der Taufe be​wußt wird. Sie beten für das Kind und mit ihm, führen es an die biblische Botschaft heran und helfen ihm, ei​nen altersgemäßen Zugang zur Gemeinde zu finden.

Artikel 5

Patenamt

(1) Für die Taufe eines Kindes werden in der Regel Patinnen und Paten bestellt.

(2) Patinnen und Paten sind Zeuginnen und Zeugen des Taufvollzugs und haben die Auf​gabe, gemeinsam mit den Eltern und der Gemeinde für die Erziehung des Kindes im christlichen Glau​ben zu sorgen.

(3) Zu Paten sollen die Eltern konfirmierte evangelische Christen bitten.

(4) Auch Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehö​renden Kir​che können zum Patenamt zugelassen werden. Daneben soll jedoch eine Patin oder ein Pate der evangelischen Kirche angehören.

Artikel 6

Verantwortung der Gemeinde für nicht getaufte Kinder

(1) Auch wenn Eltern ihre Kinder nicht in den ersten Lebensjahren taufen lassen möch​ten, son​dern darauf hin​wirken wollen, dass die Kinder sich später selbst für die Taufe ent​scheiden, ist die Gemeinde auch für diese Kinder verantwortlich. Sie lädt sie zu Gottes​dienst und kirchlichem Un​terricht ein und hilft den Eltern, die Kinder auf ihre Taufe vor​zubereiten.

(2) Auf Wunsch der Eltern kann eine besondere Fürbitte, Danksagung und Segnung für noch nicht getaufte Kinder im Gottesdienst stattfinden. Diese Fürbitte, Danksagung und Segnung muss nach Form und Inhalt eindeutig von der Taufe unterschieden sein.

Artikel 7

Ablehnungsgründe

(1) Die Taufe ist abzulehnen, 

-
solange die Eltern die Taufvorbereitung (das Taufge​spräch) ver​weigern, 

-
wenn eine Sorgeberechtigte oder ein Sorgeberechtigter der Taufe wider​spricht oder 

-
wenn die evangelische Erziehung des Kindes abgelehnt wird.

 Die Taufe ist in der Regel auch ab​zulehnen, wenn ein heranwachsendes Kind bei der Taufvorbe​reitung Widerspruch gegen den Voll​zug der Taufe erkennen lässt.

(2) Die Taufe eines Kindes, dessen Eltern nicht der evangelischen Kirche angehören, darf nur voll​zogen werden, wenn die Eltern damit einverstanden sind und Patinnen, Paten oder andere Ge​meindeglieder bereit und in der Lage sind, die Verantwortung für die evangeli​sche Erziehung des Kindes zu übernehmen. Andernfalls muss die Taufe abgelehnt werden.

(3) Die Taufe von Erwachsenen ist abzulehnen, solange sie an einer Taufunterweisung nicht teil​genommen haben oder wenn das Taufgespräch ergibt, dass das Begehren nicht ernsthaft ist.

Artikel 8

Bedenken gegen die Taufe, Ablehnung und Beschwerde

(1) Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer Bedenken, die Taufe zu vollziehen, ist eine Ent​scheidung des Ältestenkreises herbeizuführen. Lehnt dieser die Taufe ab, können die Eltern oder der religi​onsmündige Täufling bei der Dekanin bzw. dem Dekan Be​schwerde einlegen, über welche der Bezirkskirchenrat entscheidet. Dessen Entschei​dung über die Be​schwerde ist endgültig.

(2) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung des Ältestenkreises über​zeugt, die Taufe nicht verantworten zu können, überträgt die Dekanin bzw. der Dekan die Taufe ei​ner anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfar​rer.

Artikel 9

Zuständigkeit

(1) Die Taufe vollzieht die Pfarrerin oder der Pfarrer der Pfarrgemeinde, zu der die Mitgliedschaft begründet werden soll. Das ist in der Regel die Pfarrgemeinde des Wohnsitzes.

(2) Soll die Taufe von einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer vollzogen wer​den, ist ein Abmeldeschein (Dimissoriale) des zuständigen Pfarramts erforderlich. Dessen Erteilung darf nur aus Gründen abgelehnt werden, aus denen eine Taufe abge​lehnt werden kann.

Artikel 10

Beurkundung und Bescheinigung

(1) Die Taufe wird in das Kirchenbuch der Pfarrgemeinde eingetragen, in der sie voll​zogen wurde. Die Wohnsitzpfarrgemeinde ist zu benachrichtigen. Besteht die Mitglied​schaft zu einer anderen als der Wohnsitzpfarrgemeinde, ist auch diese zu benachrichti​gen.

(2) Über die Taufe wird ein Taufschein ausgestellt.

Artikel 11

Rechtsfolgen der Taufe

(1) Die Taufe ist Grundlage für die Mitgliedschaft in einer Pfarrgemeinde und Lan​des​kirche.

(2) Mit der Taufe von Erwachsenen ist die Zulassung zum Abendmahl verbunden; das Gleiche gilt auch für Kinder, die entsprechend vorbereitet sind.

(3) Eine nach dem Auftrag Jesu Christi mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogene Taufe darf nicht wiederholt wer​den.

Artikel 12

Anerkennung der Taufe

Die evangelische Kirche erkennt alle Taufen an, die nach dem Auftrag Jesu Christi mit Wasser im Na​men des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen worden sind.

Lebensordnung Ehe und kirchliche Trauung

Vom 25. Oktober 2001

I. 
Wahrnehmung der Situation

1
Partnerschaft und Familie sind von lebensgeschichtlicher und gesellschaftlicher Be​deutung. Die Situation in der Familie prägt die Entwicklung von Kindern. Partnerinnen und Partner beeinflussen ein​ander auf ihrem Lebensweg. In allen Kulturen gibt es zum Schutz von Partnerschaft und Fami​lie als grundle​genden Lebensvorgängen soziale Formen und rechtliche Rege​lungen.

2
Dank ihrer sozialen Bindungen und ihres rechtlichen Schutzes bildet in unserer Tra​dition die Ehe das Fundament für eine verlässliche Partnerschaft und tragfähige Fami​lie. Für die evangelische Kirche ist die Ehe das Leitbild für das Zusammenleben von Mann und Frau. Die Bedeutung der Ehe kommt in einem besonderen Gottesdienst, der kirchlichen Trauung, zum Ausdruck.

3
In vielfältiger Weise wird die Ehe in unserer Zeit in Frage gestellt. Andere Partner​schafts​formen werden gesucht und als gleichwertig betrachtet. Eine große Zahl von Menschen geht wechselnde Partnerschaften ein. Zahlreiche Ehen scheitern.

4
Viele junge Menschen suchen jedoch eine feste und dauerhafte Lebenspartnerschaft und wünschen sich Kinder. Psychologie und Pädagogik bestätigen, dass das Aufwach​sen von Kindern verlässliche Lebensbedingungen braucht. Tragfähige Beziehungen sind in allen Lebensphasen wichtig. Auch wenn die Mehrzahl aller Kinder in Fami​lien mit Mutter und Vater aufwachsen, be​stehen manche Familien nur aus einem El​ternteil mit einem oder mehreren Kindern. Oft bilden sich auch Familien mit Kin​dern von unterschiedlichen Müttern und Vä​tern. Die Zahl der Einper​sonenhaushalte nimmt – vor allem in den Großstädten – zu. Das Rollenverständnis von Frauen und Männern hat sich tief​greifend verändert.

5
Darüber hinaus vollzieht sich in unserer Gesellschaft ein demographischer Wandel. Der Anteil der über 60-jährigen wird stetig bis auf mehr als ein Drittel der Gesamtbe​völkerung anwachsen, die Zahl der Hochbetagten sich verdoppeln. Auf Grund der steigenden Lebens​erwartung werden von Frauen und Männern im »dritten Lebensal​ter« auch neue Partner​schaften eingegangen; gleich​zei​tig ist die Zahl der Zweit​ehen im höheren Lebensalter ins​gesamt rückläufig. Es kommt häufig aus materiellen Er​wä​gungen, zum Beispiel wegen des befürchteten Verlustes eines Versor​gungsanspruchs, nicht zur Eheschließung. Auch ent​decken Äl​tere zunehmend nichteheliche Lebens​gemein​schaften als alternative Form der Versor​gung.

6
Hin und wieder wird der Wunsch nach einer kirchlichen Segenshandlung für eine nicht standes​amt​lich vollzogene Lebensgemeinschaft von Frau und Mann geäußert. Auch der Wunsch nach Segnung homosexueller Menschen oder ihrer Partnerschaft ist in den letzten Jahren ausgespro​chen worden. Eine kirchli​che Segenshand​lung für nicht eheliche Lebensgemeinschaften gibt es im Raum der evan​geli​schen Kirche bisher nicht.

7

Nie zuvor gab es einen so großen Spielraum für die persönliche Wahl einer Lebens​form wie in unserer Gesellschaft. Das mutet den Einzelnen unter Umständen Ent​scheidungen zu, von denen sie niemand entlasten kann. Sie können aber von ihrer Kirche erwarten, dass sie ihnen Maßstäbe an die Hand gibt, mit deren Hilfe sie ihre Wünsche und Absichten überprüfen können.

II.
Biblisch-theologische Orientierung

8
Im ersten Buch Mose wird in den beiden Berichten über die Schöpfung (Gen 1 und 2) die Bestimmung der Menschen zur Gemeinschaft ausgedrückt. Die Gemein​schaft von Mann und Frau ist Urbild aller Lebensgemeinschaft. Gottes Jawort zu seiner Schöpfung, seine Verheißun​gen für sie und seine Gebote (Ex 20; Mt 22,34-40) gelten für alle Men​schen.

9
Alle Gestal​ten des Verhältnisses von Frau und Mann wie deren Bewertung unterliegen dem ge​schichtlichen Wandel. Sie sind abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen und per​sönlichen Bedingungen.

10
Auch die Ehe als institutionalisierte Gestalt des Miteinanders von Frau und Mann hat im Laufe der Geschichte in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Zusammen​hängen ver​schiedene Aus​prägungen angenommen. Gott hat mit der Ehe die Verhei​ßung verbunden, Gemeinschaft zu stif​ten und Leben zu erhalten.

11
In der Ehe binden sich Frau und Mann aneinander auf Lebenszeit. »Was Gott zu​sammen​gefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden« (Mt 19,6).

12
Schon die Urchristenheit kennt jedoch auch die Ehelosigkeit um des Glaubens wil​len (1. Kor 7,7). Formen kommunitärer Ehelosigkeit begleiten die Geschichte der Kirche bis heute. Beispiele dafür sind christliche Schwesternschaften und Bruder​schaften.

13
Ehe und Familie sind keine Räume heilen Lebens. Darum stellt Gott sie in den Zehn Ge​boten unter seinen Schutz. Weil menschliches Verhalten die Gemeinschaft und die Wei​tergabe des Lebens immer wieder gefährdet, gibt es schon in der Bibel den Rechtsschutz für Ehe und Familie. Dabei unterliegen die Ordnungen im Einzelnen dem geschichtlichen Wandel.

14
Neben Regeln und Grenzen zeigt uns die Bibel aber vor allem die heilenden Kräfte für das menschliche Miteinander. Ehe und Familie leben nach biblischem Verständnis von der Bereitschaft zur Versöhnung.

15
Die Ehe wird durch das Treueversprechen von Frau und Mann geschlossen. Dies ge​schieht nach unse​rer Rechtsordnung vor dem Standesbeamten.

16
Wo Paare sich auf Dauer aneinander binden, ist es konsequent, dass sie auch die Rechts​folgen bejahen, die sich aus einer Eheschließung nach unserer Rechtsordnung ergeben. Die Ehe ist eine Lebensform mit hoher sozialer Verantwortung. Die evange​lische Kirche bejaht den Schutz von Ehe und Familie in der Verfassung und der Ge​setzgebung.

17
Die Kirche lädt dazu ein, die Ehe im Namen Gottes zu beginnen und die eheliche Ge​meinschaft unter den gnädigen Willen Gottes zu stellen. Die Gemeinde nimmt daran teil, wenn Eheleute für ihre Gemeinschaft um Gottes Segen bitten.

18
In der Trauung werden in Schriftlesung und Predigt das Gebot und die Verheißung Gottes für die Ehe verkündigt. Die Eheleute versprechen, einander anzunehmen und füreinander einzustehen, solange sie leben. Ihnen wird der Segen Gottes zugespro​chen. Im Gebet bit​tet die Gemeinde Gott, dass die Eheleute beieinander bleiben und sich auch in Zeiten ver​trauen, in denen dies schwer fällt. Im Traugottesdienst kann das Abendmahl gefeiert wer​den.

19
Bei der Trauung wird in der Regel vorausgesetzt, dass beide Eheleute einer christli​chen Kirche angehören und wenigstens ein Ehepartner Mitglied der evangelischen Kirche ist. Der Trauung geht ein Traugespräch voraus, in dem an Zuspruch und An​spruch des Evan​geliums für das gemein​same Leben erinnert wird.

20
In einer Situation größerer ökumenischer Offenheit haben die Deutsche Bischofskon​fe​renz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 1971 die Möglichkeit einer gemein​samen Trau​ung konfessionsverschiedener Paare eröffnet, auch wenn un​ter​schiedliche Ehe​verständnisse noch nicht überwunden sind. Die Trauung folgt ent​we​der dem katholi​schen oder dem evangeli​schen Trauritus unter Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen bzw. als ökumenische Trauung nach Formular C.

21
Zunehmend kommt es auch zu Eheschließungen, bei denen die Ehefrau oder der Ehe​mann kei​ner christlichen Kirche angehört (1 Kor 7,12–14). Wenn die oder der nicht der Kirche Angehörende Offenheit gegenüber der christlichen Botschaft erkennen lässt, kann ein Gottesdienst zur Ehe​schließung nach einer eigenen liturgischen Ord​nung gefeiert wer​den.

22
Weil Ehe und Familie in einer Welt gefährdeter und auch zerbrechender Beziehungen ge​lebt wer​den, beschränkt sich der Dienst der Gemeinde nicht auf Traugespräch und Trau​gottesdienst. Es sollen regelmäßig Gesprächsmöglichkeiten zu Fragen von Ehe und Fami​lie angeboten werden. Die Eheleute sollen in Krisen nicht allein bleiben, sondern das Ge​spräch und die Beratung su​chen. Die Gemeinde bezieht die getrauten Eheleute in vielfälti​ger Weise in ihre Angebote ein. Ergänzend zur Einzelseelsorge gehören dazu Ehepaar- und Elternkreise, Familiengottesdienste und Gemeindefeste. Für Kinder werden Ange​bote christlicher Orientierung, etwa in Kindertages​stätten, in der Christenlehre, in Kinder- und Jugendgruppen, gemacht. Auch die Ehejubiläen sind Möglichkeiten, für die Ehe zu danken und zu ihr erneut zu ermutigen.

23
Es bedeutet keine Infragestellung des Leitbildes Ehe, wenn Christen aus ernst​zuneh​men​den Gründen andere Formen der Lebensgestaltung wählen. Menschen können zum Bei​spiel auch auf Ehe und Familie verzichten, um auf bestimmten Gebieten ihre besondere Begabung zu entfalten oder ihr Leben ganz im Dienst der Nächstenliebe oder des Glau​bens einzusetzen.

24
Ein solcher Verzicht kann sich ebenso aus der Einsicht in die eigenen Möglichkeiten und Grenzen ergeben. Es gibt Situationen, wo durch die persönliche Vorge​schichte oder Veranlagung die Le​bensform der Ehe nicht verantwortlich gewählt werden kann. Sexuelle Prägungen, wie zum Bei​spiel Homosexualität, können eigene Formen verantwortlicher Lebensgestaltung fordern.

25
Menschen, die nicht in traditionellen Partnerschaftsformen leben, dürfen keine Ab​wertung oder Diskriminierung erfahren. Die evangelische Kirche ist bestrebt, allen Menschen in ihren unter​schiedlichen Lebenssituationen nicht mit Verurteilungen, sondern mit Ver​ständ​nis und Annahme zu begegnen.

26
Ob der Bitte um eine kirchliche Segenshandlung für Menschen in eheähnlichen oder ho​mosexuellen Lebensgemeinschaften entsprochen werden kann, ist umstritten. Die Seel​sorge an Menschen in einem eheähnlichen oder homosexuellen Lebensverhältnis kann in einem persönli​chen Segenszuspruch ihren Ausdruck finden. Damit ist keine Institutionalisierung von Lebensge​meinschaften neben der Ehe oder als Alternative zu ihr verbunden. Der Leitbild​charakter von Ehe und Familie darf nicht undeutlich ge​macht werden.

27
Wenn junge Menschen sich in Freundschaften und frühen Partnerschaften finden, neh​men sie sich Zeit, ehe sie sich für eine Bindung entscheiden. Lange Ausbildungs​zeiten und Probleme der Identitätsfindung sind gute Gründe dafür, dass junge Men​schen vorsichtig sind, sich zu binden. Es hat sich eine Form des Zusammenlebens junger Paare entwickelt, die durch Liebe und Verant​wortung füreinander geprägt ist, aber im Blick auf die Dauer sich die Entscheidung noch offen hält. Wie alle Partner​schaften ist auch diese Bindung auf Zeit voller Risiken. Die Einstellung, sich vor einer Bindung gründlich zu prüfen, verdient Respekt und kann sich aus der Bejahung des Leitbil​des von Ehe und Familie ergeben.

28
Aus vielen Gründen kann das ehrliche Vorhaben scheitern, Partnerschaft in der Ehe zu gestalten. Die Entscheidung für eine Scheidung muss von den Partnern verantwortlich getroffen werden. In der schmerzlichen Phase der Trennung, die oft mit gegenseitigen Verletzungen einher​geht, ist eine seelsorgliche Begleitung in beson​derer Weise notwendig. Scheidung geschieht in der Regel nicht ohne Schuld, aber auch diese Schuld kann vergeben werden. Aufgabe der Kirche ist es, die sich trennen​den Ehepartner und die Geschiedenen seelsorglich zu begleiten. Kinder leiden in solchen Situationen besonders und bedürfen deshalb des Schutzes und der prakti​schen Hilfe durch die Gemeinde. Auch nach der Scheidung der Ehe schließt die evangelische Kirche eine erneute Trau​ung grundsätzlich nicht aus.

III.
Richtlinien und Regelungen

Artikel 1
Präambel

Die kirchliche Trauung ist eine gottesdienstliche Handlung, in der die eheliche Ge​meinschaft unter Gottes Gebot und Verheißung gestellt wird. Deshalb beginnen Christen ihren Ehestand mit der kirchlichen Trauung. Dabei bringen die Eheleute zum Ausdruck, dass sie einander aus der Hand Gottes in Liebe annehmen und ihr Leben lang beiein​ander bleiben wollen. Die Gemeinde erbittet für die Eheleute Got​tes Beistand und Segen.

Artikel 2

Traugespräch

Vor der Trauung führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Eheleuten ein Trauge​spräch, dessen wesentlicher Inhalt die Aussagen des christlichen Glaubens zur Ehe sind. Auch Inhalt und Ablauf des Traugottesdienstes kommen dabei zur Sprache.

Artikel 3

Traugottesdienst, Abkündigung und Fürbitte

(1) Die Trauung wird nach der Ordnung der geltenden Agende gehalten.

(2) Die Trauung wird der Gemeinde im Sonntagsgottesdienst bekannt gegeben. Die Ge​meinde hält für die Eheleute Fürbitte.

Artikel 4

Voraussetzungen für die Trauung

(1) Eine Trauung wird nur gehalten, nachdem die Eheschließung nachgewiesen wor​den ist.

(2) Voraussetzung der Trauung ist, dass die Eheleute einer christlichen Kirche angehö​ren und entweder die Ehefrau oder der Ehemann Mitglied einer evangelischen Kirche ist.

(3) Gehört die Ehefrau oder der Ehemann der katholischen Kirche an, kann der Trau​gottesdienst entweder nach dem evangelischen oder nach dem katholischen Trauritus un​ter Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen erfolgen bzw. als ökumenische Trauung nach Formular C.

(4) Gehört die Ehefrau oder der Ehemann keiner christlichen Kirche an, kann nach einer eigenen liturgischen Ordnung ein Gottesdienst zur Eheschließung gefeiert werden, wenn dies dem aus​drücklichen Wunsch des evangelischen Ehepartners entspricht, der andere Ehepartner zustimmt und sich bereit erklärt, das christliche Verständnis der Ehe zu achten.

Artikel 5

Ablehnungsgründe

(1) Die Trauung kann abgelehnt werden, wenn Anzeichen dafür vorhanden sind, dass das Trau​versprechen kein ernstes Anliegen vor Gott ist.

(2) Die Trauung soll abgelehnt werden, wenn die Ehefrau oder der Ehemann den christli​chen Glauben offenkundig leugnet oder verächtlich macht.

Artikel 6

Bedenken gegen die Trauung, Ablehnung und Beschwerde

(1) Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer Bedenken gegen die Trauung oder gegen einen Gottesdienst zur Eheschließung, ist eine Entscheidung des Äl​testenkreises herbeizuführen. Lehnt dieser die Trauung oder einen Gottesdienst zur Eheschließung ab, können die Betroffenen bei der Dekanin bzw. dem Dekan Beschwerde einlegen, über welche der Bezirkskirchenrat ent​scheidet. Des​sen Entschei​dung über die Beschwerde ist endgültig.

(2) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung des Ältestenkreises über​zeugt, die Trauung oder einen Gottesdienst zur Eheschlie​ßung nicht verantworten zu können, überträgt die Dekanin bzw. der Dekan die Trauung einer anderen Pfarrerin bzw. einem anderen Pfarrer.

Artikel 7

Zuständigkeit

(1) Die Trauung oder einen Gottesdienst zur Eheschließung hält die Pfarrerin oder der Pfarrer der Pfarrgemeinde, zu der die Ehe​frau oder der Ehemann gehört oder nach der Eheschließung ge​hören wird.

(2) Soll die Trauung oder ein Gottesdienst zur Eheschließung von einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer gehalten werden, ist ein Abmeldeschein (Dimissoriale) des zuständigen Pfarramts erforderlich. Des​sen Erteilung darf nur aus Gründen abgelehnt werden, aus denen eine Trauung abgelehnt werden kann.

Artikel 8

Beurkundung und Bescheinigung

(1) Die Trauung wird in das Kirchenbuch der Pfarrgemeinde eingetragen, in der sie stattgefunden hat. Die Wohnsitzpfarrgemeinde ist zu benachrichtigen. Besteht die Mit​glied​schaft zu einer ande​ren als der Wohnsitzpfarrgemeinde, ist auch diese zu benach​richtigen.

(2) Über die Trauung wird eine Bescheinigung ausgestellt.

Lebensordnung Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung

Vom 25.Oktober 2001

I.
Wahrnehmung der Situation

1
Die Erfahrung des Sterbens ist Teil des Lebens. Die täglichen Bilder von Tod und Sterben in den Medien gehören zum Alltag. Andererseits vollzieht sich das Sterben von Menschen oft in der Ano​nymität von Krankenhäusern. Angesichts des Todes entsteht in besonderer Weise das Bedürfnis nach religiöser Orientierung. Die Betrof​fenen suchen Trost und Beglei​tung.

2
Alte und kranke Menschen, die ihren Tod vor Augen haben, hoffen auf ein Sterben in Würde, mög​lichst in vertrauter Umgebung. Sie fürchten sich vor der Einsamkeit des Ster​bens und den Prob​lemen, die mit der fortschreitenden Medizintechnik und ihren ständig verbesserten Möglichkeiten zu lebensverlängernden Maßnahmen ver​bunden sind. Auch die Auseinandersetzung mit der Frage der Zustimmung zu einer Organ​transplantation bedrängt viele.

3
Insbesondere allein lebende Menschen erfahren in dieser Lebensphase oft tiefe Ein​samkeit und Verlassenheit. Aber auch Menschen, die in einer Familie leben, können nicht ohne weiteres damit rechnen, von ihren Angehörigen gepflegt und betreut zu werden; denn die Angehörigen sind viel​fach mit der Pflege und Begleitung des ster​benden Menschen über​fordert.

4
In dieser Situation nimmt die Gemeinde eine wichtige Aufgabe wahr. Sie begleitet die Ster​benden und ihre Angehörigen, tröstet sie durch Gottes Wort und durch persönli​che Zu​wendung, unter​stützt sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Betreuung und steht den Angehörigen in ihrer Trauer bei. Auch die Hospizbewegung hat hier eine wichtige Funk​tion.

5
In der kirchlichen Bestattung werden Tod und Trauer in das Licht von Verheißung und Trost des Wortes Gottes gestellt, und es wird bezeugt, dass Gottes Macht größer ist als der Tod. Bei kirchli​chen Bestattungen hören viele Men​schen die christliche Deutung des To​des und erfahren, wie Christen mit Trauer und Sterben umgehen.

6
Anknüpfend an biblische Vorbilder war die Erdbestattung seit dem 2. Jahrhundert die all​gemein übliche Bestattungsform. Heute sind Einäscherun​gen mit der Beisetzung der Urne auf dem Fried​hof weit verbreitet; gelegentlich – und zu​meist regional be​dingt – wird die Urne auf See beige​setzt. Da diese Bestattungsformen im Allgemeinen nicht gegen den Glauben gerichtet sind, wer​den in ihrem Zusammen​hang Gottesdien​ste gefeiert.

7
Heute sieht sich die Gemeinde zunehmend dem Wunsch nach einer so genannten an​ony​men Bestattung gegenüber, etwa weil keine Angehörigen vorhanden sind oder die Ster​benden ihre Angehörigen nicht mit der Grabpflege belasten wollen.

8
Zur kirchlichen Bestattung gehört die nachgehende Seelsorge mit Besuchen bei den Hin​terbliebenen und dem Gedenken an die Verstorbenen im Gottesdienst.

II.
Biblisch-theologische Orientierung

9
Die christliche Gemeinde glaubt, dass alles Leben aus der Hand Gottes kommt. Wenn sie Abschied von einem verstorbenen Gemeindeglied nimmt und es der Gnade Gottes be​fiehlt, wird sie im Gottesdienst zur Bestattung dieses einzelne individuelle Leben so be​denken, wie es von Gott geleitet und beendet worden ist. Das Leben des verstor​benen Gemeindeglieds ist nicht Inhalt der Verkündigung, aber dieser Gottesdienst geschieht im Ge​denken an den verstorbenen Men​schen. Die ihm von Gott verliehene Würde lässt ihn auch im Tod nicht namenlos sein. Die Trau​ernden und die Gemeinde werden daran erinnert, dass Gott das jetzt been​dete Leben gewollt hat. Um der Aufer​stehung Jesu Christi willen ist Gottes Geschichte mit diesem Menschen nicht zu Ende. Der Gottesdienst zur Bestattung erinnert an die Liebe Gottes, von der uns auch der Tod nicht trennen kann (Röm 8,38 f), und an den in diese Liebe eingeschlossenen verstor​benen Men​schen.

10
Von Anfang an hat die christliche Gemeinde ihre verstorbenen Glieder zur letzten ir​di​schen Ruhe geleitet und sich derjenigen Glieder besonders angenommen, die durch den Tod eines Angehöri​gen oder nahe stehenden Menschen getroffen waren. Die Gemeindeglieder sollen in einer be​drängenden Situation erfahren, dass sie nicht allein ge​lassen sind. Die Gemeinde wird hingewie​sen auf das Evangelium von Tod und Auferstehung Jesu Christi. In der kirchlichen Hand​lung an​läss​lich einer Bestat​tung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der auferstandene Christus »dem Tode die Macht ge​nommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht ge​bracht hat durch das Evangelium« (2 Tim 1,10). Im Gottesdienst der Gemeinde soll ange​sichts von Trauer, Ohnmacht und Ratlosigkeit die Hoffnung auf die Auferste​hung der Toten be​zeugt wer​den. Zugleich will die Gemeinde damit sagen, dass sie mit den Weinenden weint, wie sie sich mit den Fröhlichen freut (vgl. Röm 12,15).

11
Christen bekennen, dass Gott sie bei ihrem Namen gerufen hat. Deshalb ist eine kirchliche Bestattung immer mit der Nennung des Namens der Toten verbunden. Damit wird ein Zeichen für die je eigene Würde eines Menschen und für die in Chri​stus fortgeführte Ge​meinschaft aller Christen gesetzt. Dies ist in den Gemeinden im​mer wieder grundsätzlich zu bedenken, um entge​gengerichteten Entwicklungen zur Anonymität in der Bestat​tungspraxis wirksam begegnen zu können.

12
Das kirchliche Handeln im Zusammenhang mit Tod und Sterben eines Gemeinde​gliedes darf sich nicht auf die kirchliche Bestattung beschränken. Die Gemeinde wird gerade im Zusammenhang von Sterben und Tod die Seelsorge als ihre Aufgabe neu erkennen müs​sen, auch z. B. durch das Angebot des Haus‑ und Krankenabendmahls. Sie wird darum bemüht sein, Formen nachgehender Seelsorge und Trauerbegleitung zu entwickeln. Dazu können insbesondere Besuchsdienste, Ein​ladungen zu besonde​ren Gottesdiensten oder Gemeindeveranstaltungen und Trauergruppenar​beit gehö​ren. Damit folgt die Gemeinde dem Auftrag des Neuen Testaments, »die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besu​chen« (Jak 1,27).

13
Durch die Gestaltung und Pflege ihrer Friedhöfe gibt die Gemeinde Zeugnis des Glaubens und der Hoffnung über den Tod hinaus.

III.
Richtlinien und Regelungen

Artikel 1

Präambel

Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung, bei der die Gemeinde ihre verstorbe​nen Glieder zur letzten Ruhe geleitet, sie der Gnade Gottes befiehlt und bezeugt, dass Gottes Macht größer ist als der Tod. In der Auseinandersetzung mit Tod und Trauer bedenkt die Ge​meinde Leben und Sterben im Lichte des Evangeliums und verkündigt die Auferstehung der Toten. Die Gemeinde begleitet die Sterbenden und trauert mit den Hinterbliebenen. Sie tröstet sie mit Gottes Wort und begleitet sie mit Seelsorge und Für​bitte.

Artikel 2
Gespräch mit den Angehörigen

Vor der Bestattung führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Hinterbliebenen ein seel​sorgliches Gespräch, bei dem auch Inhalt und Ablauf des Gottesdienstes zur Spra​che kommen.

Artikel 3

Bestattungsgottesdienst, Abkündigung und Fürbitte

(1) Der Bestattungsgottesdienst wird nach der Ordnung der geltenden Agende gehal​ten.

(2) Im Sonntagsgottesdienst werden die Verstorbenen namentlich genannt. Die Ge​meinde befiehlt sie in Gottes Hand und hält Fürbitte für die Trauernden. Es ist eine gute Sitte, sich am letzten Sonntag des Kirchenjahres noch einmal besonders der im vergangenen Jahr Verstorbenen zu erinnern und sich all denen zuzuwenden, die um sie trauern.

Artikel 4
Voraussetzungen für die kirchliche Bestattung

(1) Die kirchliche Bestattung setzt grundsätzlich voraus, dass die oder der Verstorbene der evan​ge​lischen Kirche angehörte.

(2) Ungetaufte und tot geborene Kinder sollen auf Bitte der Eltern kirchlich bestattet wer​den.

(3) Gehörte die oder der Verstorbene einer anderen christlichen Kirche an, so kann die kirchliche Bestattung nur im Ausnahmefall erfolgen. Zuvor soll versucht werden, mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer der anderen Kirche Kontakt aufzunehmen.

(4) Die kirchliche Bestattung von Verstorbenen, die keiner christlichen Kirche ange​hörten, kann in Ausnahmefällen geschehen, wenn

1.
die evangelischen Angehörigen den Wunsch nach einer kirchlichen Be​stattung geäußert haben und andere Formen des Gedenkens und der kirchlichen Begleitung aus seelsorglichen Gründen nicht angemessen sind,

2.
das Verhältnis der Verstorbenen zur Kirche und der Gemeinde so war, dass eine kirchliche Bestattung zu verantworten ist,

3.
möglich ist, während der Trauerfeier aufrichtig gegenüber den Verstorbe​nen und ihrem Ver​hältnis zur Kirche zu sein, und wenn

4.
die seelsorgliche Entscheidung vor der Gemeinde verantwortet werden kann.

Bei der Entscheidungsfindung berät sich die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den er​reichba​ren Mitgliedern des Ältestenkreises und berücksichtigt das im Kir​chenbezirk übliche Verfahren.

(5) Die Entscheidung für eine kirchliche Bestattung von Verstorbenen, die keiner christli​chen Kir​che angehörten, soll eine Form der Bestattung nach sich ziehen, die der Agende folgt. Dabei gibt es keine Einschränkungen in der äußeren Form (Amts​tracht, Glocken).

Artikel 5
Bedenken gegen die Bestattung, Ablehnung und Beschwerde

(1) Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer Bedenken gegen eine kirchliche Bestattung, soll das Ge​spräch mit Mitgliedern des Ältestenkreises gesucht wer​den. Gegen die Ablehnung der kirchli​chen Bestattung können die Betroffenen bei der Dekanin oder dem Dekan Be​schwer​de einle​gen. Die Entscheidung über die Be​schwerde ist endgültig.

(2) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung der Dekanin bzw. des Dekans über​zeugt, die kirchli​che Bestattung nicht verantworten zu können, überträgt die Dekanin bzw. der Dekan die Bestattung einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer.

(3) Wird eine kirchliche Bestattung abgelehnt, nimmt sich die Pfarrerin oder der Pfar​rer gleichwohl der Angehörigen seelsorglich an.

Artikel 6
Zuständigkeit

(1) Die kirchliche Bestattung hält die Pfarrerin oder der Pfarrer der  Pfarrge​meinde, der die oder der Verstorbene angehört hat.

(2) Soll die kirchliche Bestattung von einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer gehalten werden, ist ein Abmeldeschein (Dimissoriale) des zuständigen Pfarr​amts erforder​lich. Dessen Erteilung darf nur aus Gründen abgelehnt werden, aus de​nen eine kirchliche Bestattung abge​lehnt werden kann.

Artikel 7
Beurkundung und Bescheinigung

(1) Die kirchliche Bestattung wird in das Register der Pfarrgemeinde eingetra​gen, in der sie statt​gefunden hat. Die Pfarrgemeinde, der die oder der Verstor​bene an​gehört hat, ist zu benachrich​tigen.

(2) Über die Bestattung kann den Angehörigen eine Bescheinigung ausgestellt werden.

Artikel 8

Begleitung der Sterbenden und Trauernden

(1) Zum kirchlichen Handeln im Zusammenhang mit dem Sterben eines Gemeinde​glieds gehören die Sterbe‑ und Trauerbegleitung. Mit diesem Dienst wirkt die Ge​meinde der Verdrängung des Todes entgegen.

(2) Die Gemeinde begleitet die Angehörigen. Sie hilft mit Zuspruch und befähigt zur Be​gleitung von Sterbenden. Dabei unterstützt sie alles, was ein würdevolles Sterben er​mög​licht.

(3) Zur nachgehenden Seelsorge an den Hinterbliebenen können insbesondere Be​suchs​dienste, Trauergruppen, Einladungen zu besonderen Gottesdiensten sowie ande​ren Ge​meindeveran​staltungen gehören.
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